
Ab dem 1.  September

Wichtige Änderungen 
für Waffenbesitzer

Ab dem 1. September tritt das Nationale Waffenregister 2 in Kraft. Dieter Schlör, 
Lizenzträger Waffenhandelslizenz von Frankonia, war beratend bei der Umsetzung 

der EU-Vorgaben für das Bundesinnenministerium tätig. Im Gespräch mit dem 
Niedersächsischen Jäger erklärt er, was Jäger und Sportschützen wissen müssen.

Das Gespräch führten Christian Teppe und Benedikt Schwenen

NJ: Herr Schlör, warum gibt es eigentlich jetzt einen zweiten Teil 
des Nationalen Waffenregisters (NWR)?
Dieter Schlör: Die Bundesrepublik setzt in diesem Schritt weitere 
Regelungen der Europäischen Feuerwaffenrichtlinie in nationales 
Recht um. Damit geht die Verpflichtung der Hersteller und Händler, 
alle Waffenbestände ins Nationale Register zu übertragen und Be-
sitzwechsel zu melden, einher. Letztendlich kann dann der Lebens-
zyklus einer Waffe von der Herstellung bis zum Endverbraucher im-
mer nachvollzogen werden.

NJ: Das sind aber ja noch lange nicht alle Änderungen, die auf uns 
zukommen. Warum müssen wir Jäger und Sportschützen darüber 
genau Bescheid wissen?
Dieter Schlör: Alle Waffenbesitzer sind bei Neuerwerb, Verkauf 
oder längeren Reparaturzeiten von den neuen Regelungen betrof-
fen und müssen sich bestimmte Informationen im Vorfeld einholen.

NJ: Dabei  geht es wahrscheinlich um die im Vorfeld viel diskutier-
ten Identifikationsnummern (ID). Was hat es damit auf sich?
Dieter Schlör: Alle Waffen und wesentlichen Waffenteile erhal-
ten künftig eine solche ID. Bei einem Standardrepetierer bekom-
men also der Lauf, der Verschluss und neuerdings auch das Gehäu-
se eine solche Nummer. Aber nicht, wie es gerüchteweise zu hören 
war, auf den Teilen eingehämmert oder gelasert, sondern im Hinter-
grund als visuelle Nummern im Waffenregister. Bei Kipplaufwaffen 
sind der Lauf und die Gehäuse- und Verschlusseinheit als führen-
des wesentliches Waffenteil geführt.

NJ: Das war aber noch nicht alles …
Dieter Schlör: Genau, alle Waffenbesitzer bekommen darüber hi-
naus eine persönliche, 21-stellige NWR-ID. Zusätzlich kommt für 
jede Waffenbesitzkarte noch eine Erlaubnisberechtigungs-ID hinzu. 
Soll heißen, jede WBK erhält eine eigene 
Erwerbs-ID.

NJ: Welche Nummern benötige ich 
denn jetzt, wenn ich eine Waffe wieder 
verkaufen möchte?
Dieter Schlör: Wer privat eine Waffe veräußern will, benötigt ne-
ben der bisherigen Waffennummer zunächst die persönliche ID, die 
Erwerbs-, also WBK-ID und die ID der Waffe. Wenn wir von Fran-
konia eine Waffe von unseren Kunden ankaufen und zum Beispiel 
über unsere Seite auctronia.de wieder anbieten, übernehmen wir 
den Bürokratieaufwand und die Meldung ans NWR. Der Käufer der 
Waffe muss hingegen den Jagdschein als Erwerbsdokument und 
die WBK vorzeigen, denn in letzterer wird vom Amt die persönliche 
NWR-ID und die Erlaubnis-ID eingestempelt.

NJ: Stichwort Behörde. Sollte man jetzt für all seine Waffen grund-
sätzlich die IDs anfordern?
Dieter Schlör: Es macht auf jeden Fall Sinn, die persönliche NWR- 
und die Erwerbs-ID anzufragen. Denn diese brauchen Sie definitiv 
für künftige Waffenkäufe. Die Waffen-IDs benötigen Sie nur bei Ver-
kauf oder längerem Verbleib beim Büchsenmacher, zum Beispiel 
zur Zielfernrohrmontage. Auch bei einer Weitergabe an den Her-
steller muss der Büchsenmacher dies mit der ID dem Nationalen 
Waffenregister melden, was natürlich einen erheblichen Mehrauf-
wand bedeutet. Ganz deutlich: WBK-Einträge in die Waffenbesitz-

karte werden ab dem 1. September von keinem Händler mehr vor-
genommen, sondern nur noch von den Waffenbehörden.

NJ: Sind unsere Ämter und Behörden für eine derartige Anfragen-
flut überhaupt gewappnet?
Dieter Schlör: Ich denke schon, dass man künftig mit längeren 
Wartezeiten rechnen muss. Wie gesagt, wir sind mit unserer elek-
tronischen Waffenkartei direkt mit der Kopfstelle des NWR verbun-
den und können die Daten unmittelbar weitergeben. Der Kunde 
muss nur wie gewohnt seine ge- oder verkauften Waffen in der ge-
setzlich vorgeschriebenen 14-Tage-Frist bei seiner zuständigen Be-
hörde an- beziehungsweise abmelden.

NJ: Glauben Sie, dass der Gebraucht-
waffenmarkt unter dem NWR leiden 
wird?
Dieter Schlör: Ich würde sagen, dass 

es dadurch bei gebrauchten Waffen erst einmal keinen Wertverlust 
geben wird. Aber keine Frage, die Kaufabwicklung von privat an pri-
vat wird deutlich komplizierter und komplexer.

NJ: Abschließende Frage: Müssen Jäger und Sportschützen Angst 
vor dem 1. September haben?
Dieter Schlör: Keine Frage, es ist für uns alle eine große Umstel-
lung. Aber wer sich mit dem Thema ein wenig befasst und weiß, an 
wen er sich wenden kann, sollte keine großen Probleme haben. Wir 
von Frankonia sind sehr gut vorbereitet und können den Kunden 
viel Aufwand ersparen.

» Es ist eine große Umstellung, aber 
Angst muss man nicht haben. «

w Bei uns im Internet finden Sie 
ein Merkblatt zum neuen 
Waffenregister: Scannen Sie den 

Qr-Code oder geben Sie die 

Quickfinder-Nummer 712009 auf 

www.jagderleben.de ein.

In der Frankonia-Zentrale in Rottendorf erklärte Dieter Schlör die wichtigsten Neuerungen zum Nationalen Waffenregister II.
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Auf den Waffenbesitzkarten werden die IDs aufgedruckt.
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